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Weitreichende Konsequenzen
Die Eröffnung eines Insolvenzverfah-
ren bringt weitreichende Konsequenzen 
für alle Beteiligten mit sich und tangiert 
eine Reihe von Rechtsfragen. Der vor-
liegende Beitrag beschäftigt sich mit Da-
tenschutzfragen im Insolvenzverfahren.

Der Verantwortliche entscheidet 
nach der datenschutzrechtlichen Ge-
setzgebung allein oder gemeinsam in 
Kooperation mit einem Dritten über 
die Zwecke und Mittel der Verarbei-
tung von personenbezogenen Daten. 
Dabei ist explizit die tatsächliche Ent-
scheidungsgewalt („ob“ und „wie“) zu 
bewerten. Der Begriff der Verarbei-
tung ist gemäß DSGVO sehr weit ge-
fasst und zielt auf jegliche Tätigkeit im 
Umgang mit personenbezogenen Da-
ten ab. Grundsätzlich ist der Verant-
wortliche für die Einhaltung der ope-
rativen Tätigkeiten im Bereich Daten-
schutz, sowie auch die Einhaltung der 

gesetzlichen Verpflichtungen zuständig. 
Anhand der unten beschriebenen Sze-
narien und je nach Verteilung der Be-
fugnisse nimmt diese Rolle die Unter-
nehmensleitung oder der Insolvenzver-
walter ein.

Einer gesetzlichen Aufbewahrungs-
frist unterliegen zum einen geschäft-
liche Unterlagen nach §§  257 HGB 
i. V. m. 147 AO, die aus steuerrechtli-
cher Sicht oder für die Aufstellung von 
Bilanzen erforderlich sind. 

Besondere branchenspezifische Do-
kumentationspflichten ergeben sich ins-
besondere für Bewohner- und Beschäf-
tigtendaten aus dem Heimgesetz und 
den Sozialgesetzbüchern. Nicht zu ver-
gessen sind in diesem Zusammenhang 
auch geltende Verjährungsfristen, die 
insbesondere bei der Geltendmachung 
von Rechtsansprüchen relevant wer-
den können (§§ 195 ff BGB). Je nach 
Datenkategorie kann die Aufbewah-

rungsdauer dabei drei bis dreißig Jah-
re betragen.

Bei Eröffnung des vorläufigen Insol-
venzverfahrens kommen folgende Ak-
teure für die datenschutzrechtliche Ver-
antwortlichkeit in Frage:

 | „Schwacher“ vorläufiger Insolvenz-
verwalter: Wurde bei Eröffnung des 
Verfahrens ein Verwalter berufen, 
dessen Aufgabe ausschließlich der 
Sicherung der Insolvenzmasse ohne 
einhergehende verfügungsbeschrän-
kende Befugnisse bezüglich der In-
solvenzmasse dient, ist von einem 
sog. „schwachen“ Insolvenzverwalter 
die Rede. Wird ein solcher „schwa-
cher“ Insolvenzverwalter eingesetzt, 
bleibt die bisherige Unternehmenslei-
tung bis zur Berufung des endgülti-
gen Insolvenzverwalters weiterhin für 
die operativen Tätigkeiten im Bereich 
Datenschutz verantwortlich. Dies 
kann dadurch begründet werden, dass 
der Verantwortliche aufgrund der feh-
lenden verfügungsbeschränkenden 
Befugnisse des Verwalters weiterhin 
die jeweiligen Zwecke und Mittel in 
Bezug auf die Verarbeitung festlegt. 
Ein in solchen Fällen häufig vom Ge-
richt angeordneter Zustimmungsvor-
behalt des Insolvenzverwalters bringt 
aus datenschutzrechtlicher Sicht kei-
ne wesentlichen Änderungen mit sich. 

 | „Starker“ vorläufiger Insolvenzver-
walter: Ist beim vorläufigen Verfah-
ren ein Insolvenzverwalter mit um-
fangreicher Verfügungs- und Ver-
waltungsbefugnis zur Fortführung 
des Unternehmens betraut worden, 
wird dieser aus datenschutzrechtli-
cher Sicht für die operative Umset-
zung im Datenschutz verantwortlich. 
Im Vergleich zum „schwachen“ In-
solvenzverwalter obliegen dem „star-
ken“ Insolvenzverwalter weitreichen-
de Befugnisse, die sich auch auf die 
Festlegung von Zweck und Mittel im 
Sinne der DSGVO erstrecken (Ent-
scheidungshoheit). 

Im Laufe des (vorläufigen) Insolvenz-
verfahrens ist zu berücksichtigen, dass 
es zu einer Ausweitung bzw. Beschrän-
kung der Befugnisse des Insolvenzver-
walters kommen kann. Dementspre-

Insolvenz: Was aus datenschutz- 
rechtlicher Sicht zu beachten ist
Welche Aufbewahrungsfristen gelten bei der Insolvenz einer Pflegeeinrichtung? 
Welche sonstigen Regelungen gibt es bezüglich der Datenaufbewahrung im Pflege-
heim, wenn das Unternehmen insolvent ist?
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chend können auch Änderungen in der 
operativen Verantwortlichkeit zustan-
de kommen.

Wird im Rahmen des vorläufigen In-
solvenzverfahrens festgestellt, dass fi-
nanzielle Mittel zur weiteren Durch-
führung des Insolvenzverfahren vorlie-
gen, wird vom Gericht das ordentliche 
Insolvenzverfahren angeordnet (Re-
gelverfahren). Der Insolvenzverwalter 
erhält im Regelverfahren allgemeine 
Verfügungsbefugnis (vgl. starker vor-
läufiger Insolvenzverwalter). Wird vom 
Gericht ein Antrag auf Eigenverwal-
tung bewilligt, verbleibt hingegen die 
Entscheidungshoheit und die Verant-
wortlichkeit für die operativen Tätig-
keiten im Bereich Datenschutz bei der 
Unternehmensleitung. Nach Abschluss 
des Regelverfahrens kommen folgende 
Szenarien in Betracht:

 | Szenario 1 – Das Unternehmen kann 
weitergeführt werden: Kann das Un-
ternehmen beispielsweise aufgrund 
greifender Sanierungsmaßnahmen 
weitergeführt werden, gehen die 
übertragenen Verfügungsbefugnis-
se auf die Unternehmensleitung des 
Unternehmens über. Die Unterneh-
mensleitung wird in diesem Zuge wie-
der Verantwortlicher für die Umset-
zung operativer Tätigkeiten im Be-
reich Datenschutz. 

 | Szenario 2 – Das Unternehmen bzw. 
Teile des Unternehmens werden von 

einer anderen Gesellschaft übernom-
men: Erfolgt im laufenden Insolvenz-
verfahren ein Unternehmensverkauf 
oder -teilverkauf an eine andere Ge-
sellschaft, ist grundsätzlich eine Ein-
zelfallbewertung vorzunehmen. Bei 
der vertraglichen Ausgestaltung des 
Übernahmevertrags (Gesamtrechts-
nachfolge) ist aus datenschutzrechtli-
cher Sicht zu empfehlen, dass bei Ver-
äußerung auch datenschutzrechtliche 
Verpflichtungen (z. B. Aufbewah-
rungspflichten von Altdaten) an den 
Käufer übertragen werden. Dennoch 
ist bei der Verwendung der übertrage-
nen Daten zwingend auf die Zweck-
bindung zu achten. Zu übertragen-
de Daten dürfen beispielsweise nicht 
automatisch für das Versenden von 
Werbung verwendet werden. Erfor-
derlichenfalls ist die spezifische Ein-
willigung der Betroffenen einzuho-
len. Unproblematisch ist hingegen die 
Datenspeicherung zur Erfüllung ge-
setzlicher Verpflichtungen. Je nach 
Form des Unternehmenskauf (z. B. 
Share Deal) verbleiben die Datenbe-
stände unter Umständen in den nicht 
übertragenen Unternehmensteilen. 
Für die nicht übertragenen Unter-
nehmensteile ist eine Bewertung nach 
den Szenarien 1 und 3 vorzunehmen.

 | Szenario 3: Zerschlagung des Unter-
nehmens: Entscheidet der Insolven-
zverwalter, dass ein Unternehmen 

nicht weitergeführt werden kann und 
findet sich kein Käufer für das insol-
vente Unternehmen, ist in letzter In-
stanz die Zerschlagung des Betriebs 
unumgänglich. Erfolgt eine Zerschla-
gung, ist die Zuständigkeit zur Um-
setzung der operativen Tätigkeiten im 
Bereich Datenschutz weitestgehend 
ungeklärt. Die Durchführung einer 
Risikoabschätzung durch die Unter-
nehmensleitung ist anzuraten. Aus 
steuerrechtlichen und strafrechtli-
chen Gründen ist zu empfehlen, dass 
die für die operative Umsetzung des 
Datenschutzes zuständigen Perso-
nen zur Vermeidung von persönli-
chen Deliktsfragestellungen Rechen-
schaftspflichten nach dem HGB und 
der AO auch nach Zerschlagung des 
Unternehmens erfüllen. Insbesonde-
re bei fehlender Erfüllung von steu-
errechtlichen Rechenschaftspflichten 
wie bei der Aufbewahrung von Be-
legen können strafrechtliche Konse-
quenzen drohen. Im Einzelfall kann 
die Zerschlagung die Vernichtung 
und Löschung von bestehenden Da-
ten und Akten begründen.
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DER RAT FÜR DIE PRAXIS 

 | Frühzeitige Bewertung des Datenschutzmanagementsystem durch Insolvenz
verwalter (Rücksprache mit Datenschutzbeauftragten). Zu bewertende Daten
schutzmaßnahmen: Einhaltung der Datenschutzgrundsätze wie z. B. Recht
mäßigkeit der Datenverarbeitung sowie dem Transparenzgebot, Führen eines 
Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten, Durchführung von Datenschutz
Folgenabschätzungen, Wahrung der Betroffenenrechte, Meldung von Daten
schutzvorfällen. 

 | Aufbau eines Lösch und Aufbewahrungskonzeptes in Verbindung mit einer 
klaren Archivstruktur

 | Klärung von Zuständigkeit für Aufbewahrungspflichten bei Unternehmens
käufen/verkäufen

 | Umsetzung von Maßnahmen zu Aufbewahrungspflichten für die Reduzierung 
des Haftungsrisikos der Unternehmensleitung (Verantwortliche) bei 
 Zerschlagung von Unternehmen
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